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IN DER VORLIEGENDEN BROSCHÜRE WERDEN DIE VERSCHIE-

DENEN UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK DAR-

GESTELLT - ERGÄNZT DURCH CHECKLISTEN UND ANLAUFSTELLEN:

1. Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten während

einer Teilzeitausbildung

2. Weitere finanzielle Hilfen bei Erstausbildung und

Umschulung in Teilzeit

3. Befreiungen und Reduzierungen von Gebühren

4. Checkliste zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) bei

Erstausbildung in Teilzeit

5. Checkliste zur Finanzierung der Umschulung in Teilzeit

6. Checkliste für das Arbeitslosengeld II

7. Checkliste allgemein zur Teilzeitausbildung

8. Regionale Ansprechpartnerinnen und -partner in

Baden-Württemberg

9. Links zur Teilzeitausbildung

    1
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Vorwort 

Eine abgeschlossene Ausbildung ist die Eintrittskarte für die Arbeitswelt. Doch wie 

sollen Menschen einen vollqualifizierten Abschluss erwerben, wenn sie neben der 

Ausbildung gleichzeitig familiäre Verpflichtungen haben wie beispielsweise Kinder-

betreuung oder Pflegeaufgaben? Die Lösung ist eine Teilzeitausbildung. 

Viele Menschen, das zeigen unsere Erfahrungen aus Modellprojekten, haben diesen 

Weg schon eingeschlagen und erfolgreich gemeistert. Gerade junge Mütter und 

Väter sind hoch motiviert, sehr gut organisiert und schließen ihre Ausbildung 

zielstrebig und mit sehr guten Ergebnissen ab. Deshalb fördern das Land und die 

Bundesagentur für Arbeit, teilweise mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds, 

überregionale Modellprojekte zur Teilzeitausbildung für Alleinerziehende.

Die Landesregierung und die Partner des „Bündnisses zur Stärkung der beruflichen 

Ausbildung und des Fachkräftenachwuchses in Baden-Württemberg“ wollen diese 

Ausbildungsform noch bekannter machen, damit möglichst viele Menschen alle 

beruflichen Chancen nutzen. 



    3    3

Christian Rauch

Vorsitzender der Regionaldirektion 

Baden-Württemberg 

der Bundesagentur für Arbeit

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau Baden-Württemberg

Mit dieser Broschüre wollen wir vor allem über die verschiedenen Möglichkeiten 

der finanziellen Unterstützung während einer Teilzeitausbildung informieren. 

Als gutes Beispiel empfehlen wir einen Kurzfilm über eine junge Frau, die ihre 

Ausbildung zur Konditorin in Teilzeit erfolgreich geschafft hat. Zu sehen unter 

www.gut-ausgebildet.de und www.youtube.com/berufezappen. 

Die Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagenturen und Jobcenter in 

Baden-Württemberg beraten Interessierte und Unternehmen rund um das Thema 

Teilzeitausbildung. Die Adressen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Wir hoffen, wir können Sie für eine Teilzeitberufsausbildung motivieren und 

wünschen Ihnen viel Erfolg.
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TEILZEITAUSBILDUNG -  EINE CHANCE FÜR MENSCHEN IN 

BESONDEREN LEBENSSITUATIONEN 

MIT ERSTAUSBILDUNG ODER UMSCHULUNG IN TEILZEIT ZUM ZIEL

Wer Kinder erzieht oder pflegebedürftige Angehörige betreut, 

kann trotzdem einen vollwertigen Ausbildungsabschluss erreichen. 

Hier kommt eine Ausbildung in Teilzeit in Frage, da sie dieser 

besonderen Lebenssituation mit den entsprechenden zeitlichen 

Einschränkungen Rechnung trägt. Eine Teilzeitausbildung endet 

mit dem gleichen Abschluss wie eine Vollzeitausbildung. Der Be-

rufsschulunterricht findet in der Regel im üblichen Umfang statt.

SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTES

Wichtig für die Auszubildenden ist, dass ihr Lebensunterhalt 

auch während einer Ausbildung in Teilzeit gesichert ist. Wie 

bei Vollzeitausbildungen erhalten Auszubildende auch bei der 

Teilzeitvariante eine Ausbildungsvergütung. Es kann jedoch sein, 

dass insbesondere Alleinerziehenden diese Vergütung nicht zur 

Finanzierung des Lebensunterhalts ausreicht. In diesen Fällen 

werden die Auszubildenden durch zahlreiche staatliche Leistun-

gen unterstützt.

Die Leistungen sind in unterschiedlichen Vorschriften geregelt, 

werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgezahlt und schlie-

ßen sich teilweise gegenseitig aus.

 

Was die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten betrifft, so 

wird bei der Teilzeitausbildung zwischen einer Erstausbildung und 

einer Umschulung unterschieden. 

EINE PERSÖNLICHE BERATUNG VOR AUSBILDUNGSBEGINN BEI 

DER ÖRTLICHEN ARBEITSAGENTUR ODER DEM ZUSTÄNDIGEN 

JOBCENTER IST NOTWENDIG. 

ERSTAUSBILDUNG

Eine Erstausbildung in Teilzeit kommt grundsätzlich für alle Men-

schen in Frage, die noch keine berufliche Ausbildung absolviert 

haben und noch nicht berufstätig waren.

UMSCHULUNG

Eine Umschulung kommt für Menschen in Frage, die arbeitslos 

gemeldet sind und mindestens drei Jahre lang 15 Wochenstunden 

berufstätig gewesen sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie bereits 

einen Ausbildungsabschluss haben oder ohne Ausbildungsab-

schluss beruflich tätig waren. Zur Berufstätigkeit zählen auch die 

Elternzeit und weitere Kindererziehungszeiten sowie Zeiten, in 

denen Angehörige gepflegt wurden. 

In beiden Fällen beantragen Auszubildende mit familiären Ver-

pflichtungen gemeinsam mit dem Betrieb die Teilzeitausbildung 

bei der für den jeweiligen Beruf zuständigen Stelle, dies sind 

in der Regel die Kammern. Diese prüft im Einzelfall, ob die 

Auszubildenden auch bei einer täglichen oder wöchentlichen 

Reduzierung der betrieblichen Ausbildungszeiten noch mit den 

wesentlichen Betriebsabläufen vertraut gemacht werden und im 

erforderlichen Maß in die betriebliche Praxis eingebunden werden 

können. 

TEILZEITAUSBILDUNG -  EINE CHANCE FÜR MENSCHEN IN BESONDEREN LEBENSSITUATIONEN
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TEILZEITAUSBILDUNG -  EINE CHANCE FÜR MENSCHEN IN BESONDEREN LEBENSSITUATIONEN

In der vorliegenden Broschüre werden die verschiedenen 

Unterstützungsmöglichkeiten im Überblick dargestellt - 

ergänzt durch Checklisten und Anlaufstellen:

1.  Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten während 

 einer Teilzeitausbildung

2.  Weitere finanzielle Hilfen bei Erstausbildung und 

 Umschulung in Teilzeit

3.  Befreiungen und Reduzierungen von Gebühren

4.  Checkliste zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) bei 

Erstausbildung in Teilzeit 

5.  Checkliste zur Finanzierung der Umschulung in Teilzeit

6.  Checkliste für das Arbeitslosengeld II

7.  Checkliste allgemein zur Teilzeitausbildung

8.  Regionale Ansprechpartnerinnen und -partner in 

 Baden-Württemberg

9.  Links zur Teilzeitausbildung
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1. FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN WÄHREND

EINER TEILZEITAUSBILDUNG

Zusätzlich zur Ausbildungsvergütung gibt es folgende Möglich-

keiten der finanziellen Unterstützung:

Bei einer betrieblichen oder außerbetrieblichen Berufsausbildung 

in einem anerkannten Ausbildungsberuf:

BERUFSAUSBILDUNGSBEIHILFE (BAB) 

Auszubildende (auch mit Kindern oder zu pflegenden Angehö-

rigen) haben während einer beruflichen Ausbildung Anspruch 

auf Berufsausbildungshilfe (BAB), wenn sie in einem eigenen 

Haushalt leben. Voraussetzung ist zudem, dass bisher noch keine 

abgeschlossene berufliche Erstausbildung besteht und dass die 

Ausbildung im entsprechenden Verzeichnis der Kammer/zuständi-

gen Stelle eingetragen ist. Eine zweite Ausbildung kann gefördert 

werden, wenn zu erwarten ist, dass eine berufliche Eingliederung 

auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Die BAB dient 

der Sicherung des Lebensunterhalts. Darauf wird in der Regel 

angerechnet: Einkommen der Eltern sowie der Lebenspartnerin /

des Lebenspartners.

Neben dem Bedarf für den Lebensunterhalt werden Fahrtkosten 

sowie sonstige Aufwendungen z.B. Arbeitskleidung berücksichtigt. 

Darüber hinaus können Kosten für die Betreuung der Kinder 

der Auszubildenden in Höhe von 130 Euro monatlich je Kind 

übernommen werden. 

Beantragt wird die BAB bei der zuständigen Agentur für Arbeit 

(maßgeblich ist der Wohnort des Antragstellers/der Antragstel-

lerin). Der Bescheid der Agentur für Arbeit über BAB ist erfor-

derlich, um das Einkommen, z.B. beim Jobcenter, nachweisen zu 

können. 

AUSBILDUNGSBEGLEITENDE HILFEN (ABH) 

Die abH umfassen den Unterricht in kleinen Gruppen sowie sozi-

alpädagogische Begleitung zur Aufarbeitung des Berufsschulstoffes, 

Prüfungsvorbereitung, Bewerbungstraining und Unterstützung bei 

Problemen etc. Für Auszubildende ist die abH kostenlos. Beantragt 

werden kann die abH von der/dem Auszubildenden oder dem 

ausbildenden Betrieb bei der für den Betrieb zuständigen Agentur 

für Arbeit. 

ASSISTIERTE AUSBILDUNG (ASA)

Förderungsbedürftige junge Menschen und deren Ausbildungsbe-

triebe können durch die Assistierte Ausbildung (AsA) unterstützt 

werden. Ziel ist, dass die Auszubildenden so eine Berufsausbildung 

erfolgreich abschließen und nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt 

integriert werden können. Die Maßnahme kann auch eine vorge-

schaltete ausbildungsvorbereitende Phase enthalten. Auch eine 

Zweitausbildung kann mit AsA gefördert werden, sofern diese zu 

einer dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich 

ist.

Kernstück der AsA ist die Begleitung und Unterstützung während 

einer betrieblichen Ausbildung. Hilfestellung gibt es bei Lücken 

und Lernschwierigkeiten in der Fachtheorie und Fachpraxis, 

Sprachproblemen, Problemen im sozialen Umfeld, Problemen im 

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN WÄHREND EINER TEILZEITAUSBILDUNG
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Betrieb sowie Problemen mit Prüfungen.

Das Instrument AsA wird zunächst in vier Ausbildungsjahrgängen 

erprobt (vorläufig letzter Beginn-Jahrgang 2018).

ARBEITSLOSENGELD II

Wer den Bedarf zum Lebensunterhalt für sich und die Mitglieder 

der Bedarfsgemeinschaft nicht selbst decken kann, kann auf 

Antrag Arbeitslosengeld II erhalten. Dieses umfasst Regelbedarfe 

zum Lebensunterhalt, Kosten für Unterkunft und Heizung sowie 

Mehrbedarfe für besondere Lebenslagen, zum Beispiel für Allein-

erziehende. Im Haushalt lebende Personen, zum Beispiel Eltern 

oder Partner der Auszubildenden, gehören zur Haushaltsgemein-

schaft oder zur Bedarfsgemeinschaft. Kinder der Antragstellenden 

gehören im Allgemeinen zur Bedarfsgemeinschaft, sofern sie 

zusammen wohnen. 

Anspruch auf Arbeitslosengeld II besteht nur bei Bedürftigkeit. 

Es sind deshalb alle Vermögenswerte und alle Einnahmen der Be-

darfs- und Haushaltsgemeinschaft anzugeben. Bei der Anrechnung 

von Einkommen und Vermögen gibt es Freibeträge. Leistungen 

können frühestens ab Beginn des Monats gewährt werden, in dem 

der Antrag gestellt wurde. Informationen zu den erforderlichen 

Vordrucken und Unterlagen erhalten Auszubildende in einem 

persönlichen Gespräch beim Jobcenter. Die Vordrucke stehen 

auch im Internet zur Verfügung. Zuständig ist das Jobcenter des 

Wohnorts.
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BEI UMSCHULUNG:

ARBEITSLOSENGELD I

Wer arbeitslos gemeldet ist und sozialversicherungspflichtig tätig 

war, hat einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Dieses Arbeits-

losengeld wird als „Arbeitslosengeld bei Weiterbildung“ auch ge-

zahlt, wenn er/sie eine Umschulung macht. Die Ausbildungsvergü-

tung wird auf das Arbeitslosengeld angerechnet, es gibt allerdings 

einen Freibetrag. Zuständig ist die Arbeitsagentur des Wohnorts.

ARBEITSLOSENGELD II

Wer seinen Lebensunterhalt nicht anderweitig sicherstellen kann, 

also bedürftig ist, kann auf Antrag Arbeitslosengeld II erhalten. 

Wer bereits Arbeitslosengeld II erhält, bevor die Umschulung be-

ginnt, erhält dies auch während der Umschulung weiter. Zuständig 

ist das Jobcenter des Wohnorts.

WEITERBILDUNGSKOSTEN

Wer an einer beruflichen Umschulung teilnimmt, kann Weiter-

bildungskosten erstattet bekommen. Dazu gehören Kinderbe-

treuungskosten in Höhe von 130 Euro je Kind und Monat, die 

Erstattung von Fahrtkosten, Lernmittel, Prüfungsgebühren und 

Lehrgangsgebühren. Für das Bestehen von Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen kann man jeweils eine Prämie erhalten. Bei be-

trieblichen Umschulungen können darüber hinaus umschulungs-

begleitende Hilfen (ubH) erbracht werden. Auch die Vorbereitung 

auf eine Umschulung kann zum Erwerb von Grundkompetenzen 

im Bereich Lesen, Schreiben, Mathematik und Informations- und 

Kommunikationstechnologie gefördert werden. Zuständig ist die 

jeweilige Arbeitsagentur oder das Jobcenter des Wohnorts.

2. WEITERE FINANZIELLE HILFEN FÜR ERSTAUSBILDUNG UND

    UMSCHULUNG IN TEILZEIT:

ELTERNGELD 

Elterngeld wird bis zu zwölf Monate ab der Geburt des Kindes 

gezahlt. Wer vor der Schwangerschaft nicht erwerbstätig war, 

erhält 300 Euro monatlich. Elterngeld wird bei der Berechnung 

von Kindergeld für die Auszubildenden, Kindergeldzuschlag und 

allgemeinen finanziellen Hilfen (SGB II) als Einkommen ange-

rechnet.

Elterngeld kann bei der zuständigen Stadtverwaltung oder beim 

Landratsamt beantragt werden. Mehr Informationen unter: 

https://www.familien-wegweiser.de/ElterngeldrechnerPlaner

sowie unter Telefon: 030 201 791 30. 

Servicezeiten: Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr, 

kostenlos aus deutschem Festnetz oder mit deutschem Mobilfunk-

netz und -provider.

KINDERGELD FÜR AUSZUBILDENDE

Kindergeld wird gezahlt, wenn Auszubildende unter 25 Jahre alt 

sind. Leiten die Eltern der Auszubildenden das Kindergeld an 

diese weiter, bleibt es bei der Berufsausbildungsbeihilfe unberück-

sichtigt. Auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslo-

sengeld II) wird es allerdings angerechnet. Das Kindergeld beträgt 

im Jahr 2016 190 Euro monatlich für das erste und zweite Kind, 

196 Euro monatlich für das dritte Kind und für jedes weitere 

Kind 221 Euro.

WEITERE FINANZIELLE HILFEN FÜR ERSTAUSBILDUNG UND UMSCHULUNG IN TEILZEIT
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KINDERZUSCHLAG FÜR KINDER DER AUSZUBILDENDEN

Eltern mit geringem Einkommen ab 900 Euro (dazu zählen nicht 

Wohngeld und Kindergeld), sowie Alleinerziehende ab 600 Euro, 

die zwar ihr eigenes Existenzminimum decken können, nicht aber 

das der Kinder, erhalten einen Kinderzuschlag. Wer Arbeitslosen-

geld II bezieht, kann keinen Kinderzuschlag erhalten. Zuständig 

für Kindergeld und Kinderzuschlag sind die Familienkassen der 

Bundesagentur für Arbeit. Bundesweite Service-Rufnummer: 

0800 4 5555 30 (Inlandsanrufe sind für Kunden kostenfrei).

Weitergehende Informationen unter: www.familienkasse.de

KINDESUNTERHALT VOM ANDEREN ELTERNTEIL

Der Unterhalt für Kinder richtet sich nach der Höhe des Einkom-

mens des anderen Elternteils und dem Alter der Kinder. 

UNTERHALTSVORSCHUSS 

Wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt bezahlt, besteht 

die Möglichkeit, für Kinder bis zum 12. Lebensjahr maximal 

sechs Jahre lang einen Unterhaltsvorschuss zu bekommen. Dieser 

beträgt für Kinder bis fünf Jahre 150 Euro monatlich, für Kinder 

zwischen sechs und elf Jahren 201 Euro monatlich. Zuständig 

ist die jeweilige Stadtverwaltung oder das Landratsamt. Weitere 

Informationen unter: http://www.service-bw.de/zfinder-bw-web/

processes.do?vbid=6779&vbmid=0 . 

Ab dem 1. Juli 2017 wird der Unterhaltsvorschuss bis zur Voll-

jährigkeit des Kindes gezahlt und es gibt für die Bezugsdauer 

keine Höchstgrenze mehr. Für Kinder im Alter von 12 Jahren 

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gibt es in Zukunft ebenfalls 

WEITERE FINANZIELLE HILFEN FÜR ERSTAUSBILDUNG UND UMSCHULUNG IN TEILZEIT     11
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einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dieser wird wirksam, 

wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder 

wenn der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes 

Einkommen von mindestens 600 Euro brutto hat. Ab 12 Jahren 

beträgt der Anspruch 268 Euro monatlich. Für Kinder nach der 

Vollendung des 12. Lebensjahres ist Voraussetzung, dass sie selbst 

nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) 

angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB 

II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient.

BEITRAGSERMÄSSIGUNG BZW. ÜBERNAHME VON GEBÜHREN FÜR 

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN ODER TAGESPFLEGEPERSONEN

Auf Antrag übernimmt das Jugendamt bei Eltern mit geringem 

Einkommen den Elternbeitrag ganz oder teilweise, wenn die 

Belastung den Eltern und den Kindern nicht zuzumuten ist. 

Umfassende Informationen sowie Auskünfte, ob Anspruch auf 

Kostenübernahme besteht, geben die Jugendämter der Stadt- und 

Landkreise.

WOHNGELD

Wenn Auszubildende in einer „Bedarfsgemeinschaft“ (meist das 

Kind des/der Auszubildenden) kein BAB beziehen, besteht in der 

Regel Anspruch auf Wohngeld. Anträge auf Wohngeld gibt es in 

der Regel bei der Wohngeldstelle der Stadt oder des Landratsamts.  

Weitere Informationen unter http://www.wohngeldantrag.de/

antrag/baden.html.

ANTRAG AUF LEISTUNGEN FÜR BILDUNG UND TEILHABE

Unter bestimmten Voraussetzungen können weitere Leistungen 

für Bildung und Teilhabe beantragt werden. Die entsprechenden 

Konditionen erfahren Auszubildende in einem persönlichen Ge-

spräch beim zuständigen Jobcenter. 

Unter https://www.arbeitsagentur.de/ - Dienststellen vor Ort - 

kann die Postleitzahl des Wohnorts eingegeben und so das zustän-

dige Jobcenter gefunden werden.

3. BEFREIUNGEN UND REDUZIERUNGEN VON GEBÜHREN

Zudem können Auszubildende in Teilzeit folgende Befreiungen 

und Reduzierungen von Gebühren beantragen: 

KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN

Bei der Hausbank kann geklärt werden, ob eine Befreiung von 

Kontoführungsgebühren möglich ist.

SOZIALTARIF (TELEFON)

Beim Telefonanbieter können die Konditionen eines Sozialtarifs 

erfragt werden.

RUNDFUNKBEITRAG

Für den Betrieb von Fernseh- und Radiogeräten müssen grund-

sätzlich Beiträge an den ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsser-

vice gezahlt werden. Es ist jedoch möglich, eine Befreiung von der 

Rundfunkbeitragspflicht zu beantragen. Die Befreiung nimmt nur 

der ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice vor; rückwirkend 

ist sie nicht möglich. Antragsformulare liegen in den Kommu-

 BEFREIUNGEN UND REDUZIERUNGEN VON GEBÜHREN
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nalverwaltungen (Städte, Gemeinden, Landkreise) aus und sind 

online zu finden unter https://www.rundfunkbeitrag.de/buerge-

rinnen_und_buerger/formulare/befreiung_oder_ermaessigung_be-

antragen/index_ger.html.

Die Befreiung kann auch online beantragt werden.

 

ZUZAHLUNGSBEFREIUNG KRANKENKASSE

Bei der Krankenkasse kann die Befreiung von den Zuzahlungen 

für Medikamente etc. beantragt werden.

4. CHECKLISTE ZUR BERUFSAUSBILDUNGSBEIHILFE (BAB) 

 BEI ERSTAUSBILDUNG IN TEILZEIT

AUSBILDUNGSVERTRAG

Kopie des unterschriebenen Ausbildungsvertrags machen

BAB-ANTRAGSFORMULAR

Formular zur Beantragung von BAB bei der zuständigen Arbeitsa-

gentur anfordern

BAB-ANTRAG VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN:

• Angaben zur Miete

• Einkommenserklärung Lebenspartner, Mutter/Vater. Sollte 

die Mitwirkung verweigert werden, ist schnellstmöglich die 

BAB-Stelle zu informieren.

• Bescheinigung der Ausbildungsstätte

• Kinderbetreuungskosten

• Evtl. Fragebogen für Nichtdeutsche

• Ergänzungsbogen Jugendamt, sofern eine Unterbringung 

durch das Jugendamt erfolgt

Baisch-innen17.indd   13 04.05.17   11:40
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Wichtig sind folgende Anlagen, ohne die der BAB-Antrag nicht 

bearbeitet werden kann:

• Kopie des Ausbildungsvertrags

• Einkommensnachweise der Eltern bzw. Ehepartner/in oder

Partner/in

• Mietvertrag und Mietbescheinigung

• Nachweise über sonstige zusätzliche Einkünfte z. B. Waisen-

rente oder Einnahmen aus Selbstständigkeit

• Lebenslauf (sofern entsprechende Daten noch nicht vorliegen)

Falls kein Kontakt zu den Eltern besteht:

• Beim Einwohnermeldeamt sollen die Antragsteller die letzte

bekannte Adresse der Eltern erfragen und sich einen entspre-

chenden Nachweis darüber geben lassen (auch einen Nach-

weis, falls keine Auskunft erteilt werden kann).

• Ist die Meldeadresse bekannt: Anschreiben an die Eltern mit

der Bitte um Einkommensnachweise - am besten per Ein-

schreiben, Kopie des Schreibens und Einschreiberückschein

beilegen.

5. CHECKLISTE ZUR FINANZIERUNG DER UMSCHULUNG IN TEILZEIT

• Zur Feststellung, ob eine Umschulung notwendig ist und

gefördert werden kann, ist es unbedingt erforderlich, dass

möglichst frühzeitig eine Beratung durch die Agentur für

Arbeit oder das Jobcenter erfolgt. Eine Terminvereinbarung ist

erforderlich.

• Liegen die Voraussetzungen für eine Förderung vor, wird ein

Bildungsgutschein ausgestellt, der die Übernahme der Weiter-

bildungskosten (z. B. Kinderbetreuungskosten, Fahrtkosten,

Lehrgangskosten) und ggf. die Weiterzahlung des Arbeitslo-

sengeldes sichert.
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CHECKLISTE ZUR FINANZIERUNG DER UMSCHULUNG IN TEILZEIT / CHECKLISTE FÜR DAS ARBEITSLOSENGELD II
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Julia Dombek, Referentin Ausbildung, 

Firma STO SE & Co.KGaA Stühlingen: 

„Da unsere Auszubildende schon älter ist als 

klassische Auszubildende, bringt sie ein hohes 

Maß an Organisationsvermögen, Zielorientie-

rung, Eigeninitiative und Einsatzwillen mit.“

Maryna Temnyuk, Auszubildende zur Industriekauffrau, 32 Jahre, 

1 Kind, Gymnasialabschluss in der Ukraine: 

„Die Teilzeitausbildung bietet mir eine flexible Zeitgestaltung, 

so dass ich genug Zeit für die Betreuung meines Sohnes habe.“

16   
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GOOD-PRACTICE-BEISPIELE VON UND FÜR UNTERNEHMEN.
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Berna Akdogan (links) mit Johanna Igelsias vom Förderband e.V. 

(rechts), Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der 

Stadt Mannheim: „Ich bin froh, zufrieden und glücklich, dass ich 

in Ausbildung bei der Stadt bin und etwas zu tun habe. Ich tue 

etwas für mich und gleichzeitig für meine Familie. Ich bin jetzt 

organisierter, sicherer und klarer. Es hat sich gezeigt, was ich alles 

kann, hätte ich nie gedacht. Ich bin stolz auf mich.“

Stefanie Kirchgeßner, 2. Ausbildungsjahr zur Kauffrau Büroma-

nagement: „Eine Vollzeitausbildung war für mich undenkbar, da 

ich zum einen keine durchgehende Betreuung für meinen Sohn 

fand, zum anderen wollte ich ihn auch nicht den ganzen Tag in 

fremde Hände geben. Als ich über die Jobbörse von der Teil-

zeitausbildung beim Kolping Bildungswerk e. V. erfuhr, begeister-

te mich diese Möglichkeit der Ausbildung sofort. Diese Teil-

zeitausbildung ermöglicht mir, Beruf und Familie zu vereinbaren. 

Morgens kann ich meine Ausbildung absolvieren und trotzdem am 

Nachmittag für meinen Sohn da sein. Teilzeitausbildung ist daher 

für mich die Chance, im Berufsleben Fuß zu fassen!“

1
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     17GOOD-PRACTICE-BEISPIELE VON UND FÜR UNTERNEHMEN.
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6. CHECKLISTE FÜR DAS ARBEITSLOSENGELD II

• Rechtzeitig - möglichst persönlich - Antrag stellen

• Die ausgehändigten Unterlagen vollständig ausfüllen. Offene

Fragen können bei der Antragsabgabe geklärt werden.

Wichtige Unterlagen, ohne die der Antrag nicht bearbeitet 

werden kann:

• Einkommensbescheinigungen

• Kopie des Ausbildungsvertrags

• Nachweise über Vermögen, falls vorhanden- zum Beispiel

Kontoauszüge, Bausparverträge oder Versicherungspolicen

• Nachweise über die Kosten der Unterkunft, zum Beispiel

Mietvertrag, Mietbescheinigung, Bescheide von Versorgungs-

unternehmen über Nebenkosten

7. CHECKLISTE ALLGEMEIN ZUR TEILZEITAUSBILDUNG

AUSBILDUNGSVERTRAG

Ausbildungsvertrag unterschreiben

Wichtig: Mindestens zwei Kopien des Vertrags anfertigen, bevor 

dieser vom Ausbildungsbetrieb an die zuständige Kammer zur 

Eintragung geschickt wird. Die Eintragung dauert in der Regel 

einige Wochen und die Vertragskopien werden bei vielen Ämtern 

benötigt.

CHECKLISTE ALLGEMEIN ZUR TEILZEITAUSBILDUNG

FAMILIENKASSE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Sofern noch nicht geschehen: Kindergeld für sich selbst (maximal 

bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres), sowie für die Kinder bei 

der zuständigen Familienkasse der Agentur für Arbeit beantragen.

KOMMUNALVERWALTUNG (STÄDTE, GEMEINDEN, LANDKREISE)

• evtl. Antrag auf Elterngeld abholen

• evtl. Antrag auf Befreiung/Ermäßigung des Rundfunkbeitrags

abholen

• Antrag auf Wohngeld inkl. Formblätter für Vermieterbeschei-

nigung und Erklärung zum Unterhalt abholen

• Sofern vom anderen Elternteil kein Kindesunterhalt gezahlt

wird, Antrag auf Unterhaltsvorschuss bei der Unterhaltsvor-

schuss-Kasse stellen. Dort gibt es auch Hilfe beim Ausfüllen

des Antrages. Vorzulegen sind die Geburtsurkunde des Kin-

des und der Personalausweis des antragstellenden Elternteils.

Weitere erforderliche Unterlagen können auch nachgereicht

werden.

• In selteneren Fällen ist zu prüfen, ob Kinderzuschlag gezahlt

werden kann. Dies ist der Fall, wenn das eigene Einkommen

mehr als 600 Euro beträgt und zwar das eigene Existenzmi-

nimum, nicht aber das der Kinder gedeckt werden kann. Der

Antrag ist so schnell wie möglich zu stellen, denn der Kinder-

zuschlag wird nicht rückwirkend gezahlt.
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KARLSRUHE-RASTATT:

Patricia Montbrun, Tel.: 0721/823-3344

Karlsruhe-Rastatt.BCA@arbeitsagentur.de

KONSTANZ-RAVENSBURG:

Katharina Franken, Tel.: 07541/309-43

Konstanz-Ravensburg.BCA@arbeitsagentur.de

LÖRRACH:

Dorothea Trochim, Tel.: 07621/178-305

Loerrach.BCA@arbeitsagentur.de

LUDWIGSBURG:

Karin Lindenberger, Tel.: 07141/137-426 

Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de

MANNHEIM:

Martina Gürkan, Tel.: 0621/165-245

Mannheim.BCA@arbeitsagentur.de

NAGOLD-PFORZHEIM:

Sibylle Fischer, Tel.: 07231/304-344

Nagold-Pforzheim.BCA@arbeitsagentur.de

OFFENBURG:

Elke Leibbrand, Tel.: 0781/9393148

Offenburg.BCA@arbeitsagentur.de

REUTLINGEN:

Birgit Heinlin, Tel.: 07121/309-258

Reutlingen.BCA@arbeitsagentur.de

ROTTWEIL-VILLINGEN-SCHWENNINGEN:

Dr. Nicole Bösch, Tel.: 07721/209-712

Rottweil-Villingen-Schwenningen.BCA@arbeitsagentur.de

8. REGIONALE ANSPRECHPARTNERINNEN UND -PARTNER

IN BADEN-WÜRTTEMBERG

8.A. ERSTANLAUFSTELLEN FÜR FRAGEN ZUR FINANZIELLEN

UNTERSTÜTZUNG BEI TEILZEITAUSBILDUNG 

BEAUFTRAGTE FÜR CHANCENGLEICHHEIT DER 

AGENTUREN FÜR ARBEIT 

AALEN:

Barbara Markus, Tel.: 07361/575-385  

Anja Wunder, Tel.: 07361/575-116

Aalen.BCA@arbeitsagentur.de

BALINGEN:

Liane Rebhan, Tel.: 07433/951-304

Balingen.BCA@arbeitsagentur.de

FREIBURG:

Elsa Moser, Tel.: 0761/2710-266

Freiburg.BCA@arbeitsagentur.de

GÖPPINGEN:

Marion Janousch, Tel.: 07161/9770-461

Simone Österreich, Tel.: 07161/9770-332

Goeppingen.BCA@arbeitsagentur.de

HEIDELBERG:

Petra Bölle, Tel.: 06221/524-220

Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de

HEILBRONN:

Sandra Büchele, Tel.: 07131/969-166

Heilbronn.BCA@arbeitsagentur.de

Baisch-innen17.indd   19 04.05.17   11:40
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SCHWÄBISCH HALL-TAUBERBISCHOFSHEIM:

Tanja Zeiner, Tel.: 09341/87-325

Susanne Ehrmann, Tel.: 0791/9758-321

SchwaebischHall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de

STUTTGART:

Patrizia Worbs, Tel.: 0711/920-3565

Stuttgart.BCA@arbeitsagentur.de

ULM:

Frank Groll, Tel.: 0731/160-739

Ulm.BCA@arbeitsagentur.de

WAIBLINGEN:

Anita Gehrig, Tel.: 07151/9519-422

Petra Persigehl, Tel.: 07151/9519-400

Waiblingen.BCA@arbeitsagentur.de

8.B ANLAUFSTELLEN FÜR ALLGEMEINE FRAGEN ZUR TEILZEITAUSBILDUNG

Für Fragen rund um Ausbildung und Ausbildungsvertrag stehen

die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern

sowie die Kammern der Freien Berufe (Ärzte-, Tierärzte-, Zahn-

ärzte-, Rechtsanwalts-, Notar- und Steuerberaterkammer) zur 

Verfügung.

9. LINKS ZUR TEILZEITAUSBILDUNG

Netzwerk „Teilzeitausbildung Baden-Württemberg“ Ulrike 

Sammet, Geschäftsführerin des LAG Mädchenpolitik Tel.: 

0711/8382157

E-Mail: info@netzwerk-teilzeitausbildung-bw.de

www.netzwerk-teilzeitausbildung-bw.de

Derzeit fördert das Land aus ESF- und Landesmitteln bis Ende 

2017 gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit (als Ko-Finan-

zierer) fünf ESF-Projekte zur Teilzeitausbildung für Alleinerziehen-

de und Pflegende. Ziel der Projekte ist es, Alleinerziehende dabei 

zu unterstützen, trotz ihrer besonderen Lebenssituation, eine 

Ausbildung zu absolvieren und darüber hinaus für mehr Ausbil-

dungsplätze in Teilzeit zu werben.

http://www.esf-bw.de/esf/nc/home/

Assistierte Ausbildung 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Detail/index.

htm?dfContentId=EGOV-CONTENT455080

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

www.ausbildung-bw.de
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BEAUFTRAGTE FÜR CHANCENGLEICHHEIT DER

JOBCENTER (siehe Auflistung Seite 21 und 22) 

Baden-Württemberg



JOBCENTER ALB-DONAU:

     Yvonne Kurz, Tel.: 0731/40018-436

Jobcenter-Alb-Donau.bca@jobcenter-ge.de

JOBCENTER BADEN-BADEN:

Beauftragte für Chancengleichheit

Jobcenter-Baden-Baden.Geschaeftsfuehrung@jobcenter-ge.de

JOBCENTER BODENSEEKREIS

Barbara Mayer, Tel.: 07541/204-5160

barbara.mayer@bodenseekreis.de

JOBCENTER BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD:

Tina Imhof, Tel.: 0761/20269-226

Jobcenter-Breisgau-Hochschwarzwald.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER ENZKREIS

Anke Wagner, Tel.: 07231/308-9368

anke.wagner@enzkreis.de

JOBCENTER FREIBURG IM BREISGAU:

Susanne Kaiser, Tel.: 0761/2710-632

Jobcenter-Freiburg.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER HEIDELBERG:

Petra Hartwig, Tel.: 06221/9159-513

Jobcenter-Heidelberg.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER HEIDENHEIM:

Waltraud Stahl, Tel.: 07321/345-360

Jobcenter-Heidenheim.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER HOHENLOHEKREIS:

Cathrin Schmetzer, Tel.: 07940/9151-150

Cathrin.Schmetzer@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS BIBERACH

Katja Keller, Tel.: 07351/527110

katja.keller@biberach.de

JOBCENTER LANDKREIS BÖBLINGEN:

Dagmar Sowa

Jobcenter-LK-Boeblingen.BCA@jobcenter-ge.de
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JOBCENTER LANDKREIS CALW:

Monika Kalmbach, Tel.: 07452/9190-352

Jobcenter-Landkreis-Calw.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS EMMENDINGEN:

Katja Kirstein, Tel.: 07641/9115-394

Jobcenter-Landkreis-Emmendingen.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS ESSLINGEN:

Kira Brey, Tel.: 0711/90654-104

Jobcenter-Esslingen.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS FREUDENSTADT:

Evelin Warschkow, Tel.: 07441/8603-123

Jobcenter-Freudenstadt.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS GÖPPINGEN:

Birgit Brell, Tel.: 07161/9770-161

Jobcenter-Goeppingen.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS HEILBRONN:

Casiana Szoeke, Tel.: 07131/3951-156

Jobcenter-LK-Heilbronn.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS KARLSRUHE:

Martina Wagner, Tel.: 07251/7244-104

Jobcenter-Landkreis-Karlsruhe.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS KONSTANZ:

Dr. Astrid Koberstein-Pes, Tel.: 07731/7974-808

Jobcenter-Landkreis-Konstanz.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS LÖRRACH:

Ninja Wildemann, Tel: 07621/178-727

Jobcenter-Landkreis-Loerrach.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS LUDWIGSBURG

Barbara Schilling, Tel.: 07141/14448609

barbara.schilling@landkreis-ludwigsburg.de

JOBCENTER LANDKREIS RASTATT:

Ulrike Eisenmann, Tel.: 07222/930-260

Ulrike.Eisenmann@jobcenter-ge.de
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JOBCENTER LANDKREIS RAVENSBURG

Julia Urban, Tel.: 0751/85-8284

julia.urban@landkreis-ravensburg.de

JOBCENTER LANDKREIS REUTLINGEN:

Undine Zimmer, Tel.: 07121/309-323

Undine.Zimmer@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS ROTTWEIL:

Sylvia Naumann, Tel.: 0741/209605-206

JC-LK-RW.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS SCHWÄBISCH HALL:

Bianca Biegel, Tel.: 0791/9758-456

Jobcenter-LK-SchwaebischHall.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS SIGMARINGEN:

Nina Baumann, Tel.: 07571/7395-190

Nina.Baumann3@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS TÜBINGEN:

Regina Katzenberger, Tel.: 07071/5652-137

Regina.Katzenberger@jobcenter-ge.de

JOBCENTER LANDKREIS TUTTLINGEN KOMMUNALES JOBCENTER

Elke Wenzler, Tel.: 07461/9264420

e.wenzler@landkreis-tuttlingen.de

JOBCENTER LANDKREIS WALDSHUT

Andrea Treß, Tel.: 07751/86-4149

andrea.tress@landkreis-waldshut.de

JOBCENTER MAIN-TAUBER:

Christine Rackl, Tel.: 09341/87-177

Jobcenter-Main-Tauber.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER MANNHEIM:

Birgit Rebholz, Tel.: 0621/18166-370

Jobcenter-Mannheim.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER NECKAR-ODENWALD-KREIS:

Kirsten Haber, Tel.: 06261/6756-83

Kirsten.Haber@jobcenter-ge.de

JOBCENTER OSTALBKREIS

Daniela Masur, Tel.: 07361/9805201

daniela.masur@ostalbkreis.de

JOBCENTER REMS-MURR:

Beauftragte für Chancengleichheit

Jobcenter-Rems-Murr.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER RHEIN-NECKAR-KREIS:

Daniela Wagner, Tel.: 06221/7960-417

JC-RNK.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER SCHWARZWALD-BAAR-KREIS:

Sabine Herrmann, Tel.: 07721/209-714

Jobcenter-Schwarzwald-Baar-Kreis.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER STADT HEILBRONN:

Marion Groß, Tel.: 07131/39527-375

Jobcenter-Stadt-Heilbronn.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER STADT KARLSRUHE:

Martina Kraut-Bretz, Tel.: 0721/8319-405

Jobcenter-Karlsruhe-Stadt.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER STADT PFORZHEIM

Sabine El Aidi, Tel.: 07231/394133

elaidi@stadt-pforzheim.de

JOBCENTER STUTTGART

Gudrun Rössler-Edelmann, Tel.: 0711/216-97020

gudrun.roessler-edelmann@stuttgart.de

JOBCENTER ULM:

Dagmar Theede, Tel.: 0731/40986-524

Jobcenter-Ulm.BCA@jobcenter-ge.de

JOBCENTER ZOLLERNALBKREIS:

Anna Altenburger, Tel.: 07431/9380-242

Jobcenter-Zollernalbkreis.BCA@jobcenter-ge.de

KOMMUNALE ARBEITSFÖRDERUNG JOBCENTER ORTENAUKREIS

Claudia Zurmühl, Tel.: 0781/805-9386

zurmuehl.koa@ortenaukreis.de
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VERTEILERHINWEIS

Die Informationsschrift wird von der Landesregierung Baden-Württemberg im

Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlich-

keit herausgegeben. Sie darf während eines Wahlkampfes weder von Parteien noch 

von deren Kandidaten und Kandidatinnen oder Hilfskräften zum Zwecke der

Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 

Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben

parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende

Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausge-

bers bzw. der Herausgeberin zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden 

werden könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig davon, auf welchem 

Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift verbreitet wurde. 

Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer

Mitglieder zu verwenden.

VERTEILERHINWEIS

Baisch-innen17.indd   22 04.05.17   11:40



          

1  2  3  4
 5

 6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 
1

1
 12 13 14 15 16

 1
7

 
1

8
 

1
9

 
2

0
 

2
1

 2
2

 2 3  2 4



Eine persönliche Beratung vor Ausbildungsbeginn ist erforderlich.

Checklisten erleichtern den Durchblick.

Der Lebensunterhalt ist auch bei Teilzeitausbildung gesichert.1
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Teilzeitausbildung führt zum vollständigen Ausbildungsabschluss.

Ausbildung in Teil/zeit – eine Chance

Finanzierungshilfen

Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten während einer Teilzeitausbildung

Weitere fi nanzielle Hilfen bei Erstausbildung und Umschulung in Teilzeit

Befreiungen und Reduzierungen von Gebühren

Checkliste zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) bei Erstausbildung in Teilzeit 

Checkliste zur Finanzierung der Umschulung in Teilzeit

Checkliste für das Arbeitslosengeld II

Checkliste allgemein zur Teilzeitausbildung

Regionale Ansprechpartnerinnen und -partner in Baden-Württemberg

Links zur Teilzeitausbildung




